
Die Kriminalpolizeiliche 

Beratung 

 

• Eigentumsschutz 

• Suchtprävention 

• Gewalt 

• Sexueller Missbrauch 



Wie kann ich mich schützen? 

         Anrufen kostet nichts  !!! 
 

   Neue Rufnummer der 

 

      059 133 



Wie kann ich mich schützen? 

        Anrufen kostet nichts  !!! 
 

        Notruf  der 

 

      133 



Zur Person des Einbrechers 

 

• Normalerweise kein Gewalttäter 

 

• Will nicht entdeckt werden 



Mythen 

• „Bei mir ist nichts zu holen...„ 

 

• "Einbrecher kommen nachts"  

 

• „Einbrecher kommen überall rein..."  



Sicherungsmöglichkeiten 

• Mechanische Sicherungen 

• Elektronische 

Sicherungen/Perimetermetersicherung 

• Verhaltensänderung 

• Restrisiko 



Mechan. Sicherungen 

Elektronische Sicherungen 

Verhalten 

RR 





Mechanische Sicherungen 





Mechanische Sicherungen 



Elektronische Sicherungen 



Videoüberwachung 

• Anwendung von Videotechnik 

• Kennzeichnungsverpflichtung 

• Anmeldung bei DSK / Betriebsrat 

• Grenzen der Videotechnik 

 



 



                   Anhalterecht 
 

§ 80/2 StPO.  

Wer auf Grund bestimmter Tatsachen annehmen 

kann, dass eine Person eine strafbare Handlung 

ausführe, unmittelbar zuvor ausgeführt habe oder 

dass wegen der Begehung einer strafbaren 

Handlung nach ihr gefahndet werde, ist 

berechtigt, diese Person auf verhältnismäßige 

Weise anzuhalten, jedoch zur unverzüglichen 

Anzeige an das nächst erreichbare Organ des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes verpflichtet. 

 



Anhalterecht 

• Recht 

• Ausreichende Gründe 

• Verhältnismäßigkeit 

• Sofortige Anzeige 

• Wegfall der Verdachtsmomente 

 

 

 

 



Notwehr 
§ 3 (1) StGB. 

 

Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der 
Verteidigung bedient, die notwendig ist, um einen 
gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden 
rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, 
körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder 
Vermögen von sich oder einem anderen 
abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht 
gerechtfertigt, wenn es offensichtlich ist, dass dem 
Angegriffenen bloß ein geringer Nachteil droht und 
die Verteidigung, insbesondere wegen der 
Schwere der zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung 
des Angreifers, unangemessen ist.  



Selbsthilfe  §§19/344 ABGB 

• Nur für Eigentümer, Besitzer oder dessen 

Vertreter 

• Nur wenn staatliche Hilfe aus faktischen 

Gründen zu spät käme 

• Zur Durchsetzung der Sicherstellung 

gefährdeter zivilrechtlicher Ansprüche 

• Mit angemessener Gewalt 

• Nicht außer Verhältnis zum Wert des 

durchzusetzenden Rechts 

 


